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Hallo unter uns,

ja, ich denke auch, dass es Sinn macht (so mache ich es ja auch). In der Sache völlig klar.

Haarspalterisch (daher die Frage nach der juristischen Grundlage) ist die Aussage möglich, dass
es keine Pflicht zur Einbeziehung der Halbjahresnote gibt.

Danke und beste Grüße
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